
MÄRZ 2019

Bildung 

Steigendes Bildungsniveau deckt 
Nachfrage des Arbeitsmarktes

Der Entwurf des in­

stitutionellen Rah­

menabkommens zwi­

schen der Schweiz 

und der Europäischen 

Union gibt viel zu re­

den. Auch der Bereich 

Bildung, Forschung 

und Innovation (BFI) rückt ins Zentrum 

der europapolitischen Debatte. Formal 

trifft das Abkommen den BFI-Bereich 

nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass 

uns die EU mit dem Ausschluss aus ih­

ren Forschungsprogrammen drohen wird, 

um Druck  auszuüben und das Rahmen­

abkommen zu erzwingen. Ein Ausschluss 

hätte verheerende Folgen, wie die Erfah­

rungen mit Horizon 2020 nach der Annah­

me der Initiative gegen Masseneinwande­

rung zwischen 2014 und 2016 zeigten.

Stabile Beziehungen mit der EU sind Vo­

raussetzung für die Beteiligung unse­

rer Wissenschaftler an den grössten For­

schungsprojekten des Kontinents. Eine 

Teilnahme der Schweiz ist auch im Inter­

esse der EU, da unsere Hochschulen exzel­

lente Qualitäten mitbringen. Aber die Ver­

nunft verlangt, einige kritische Punkte des 

Rahmenabkommens zu klären. Vor allem 

die neue Guillotine-Klausel, die dominan­

te Stellung des europäischen Gerichtsho­

fes und die Frage der Unionsbürgerricht­

linie im Sozialbereich sind problematisch.

Die Paraphierung eines unbefriedigen­

den Rahmenabkommens könnte die In­

teressen des BFI-Bereichs nicht langfris­

tig wahren. Denn letztendlich könnte ein 

Nein von Volk und Ständen zum Abkom­

men den definitiven Ausschluss aus den 

Forschungsprogrammen zur Folge haben.

Christian Wasserfallen,  

Nationalrat, 

Präsident Politikerteam FUTURE

Editorial

Kein Schnellschuss beim 
Rahmenabkommen 

News N° 67

Das Bildungsniveau der Schweizer Bevöl-
kerung wird in den nächsten 20 Jahren 
weiter ansteigen. Im nächsten Jahr wird 
es voraussichtlich mehr Personen im Al-
ter von 25 bis 64 Jahren geben, die über 
einen tertiären Bildungsabschluss verfü-
gen als Personen mit höchstem Ab-
schluss auf Sekundarstufe II. Die Zahl der 
Studierenden an Schweizer Hochschulen 
dürfte bis im Jahr 2037 insgesamt um 21% 
steigen. Gemäss einem Bericht des Bun-
desrates entspricht das steigende Bil-
dungsniveau der Nachfrage des Arbeits-
marktes.

Das Schweizer Bildungssystem steht im 
Einklang mit der Entwicklung des Ar­
beitsmarktes. Heute sowie auch in Zu­
kunft entsprechen die Bildungsabsolven­
tinnen und -Absolventen der Nachfrage 

von Wirtschaft und Gesellschaft. Zu die­
sem Schluss kommt ein Bericht, den der 
Bundesrat in Erfüllung eines Postulats der 
Kommission für Wissenschaft, Bildung 
und Kultur des Nationalrats (WBK-N) 
erstellte. In der Studie wurden die Aus­
wirkungen der Demografie und die bil­
dungsspezifischen Entwicklungen in den 
nächsten 20 Jahren mit der Arbeitsmarkt­
nachfrage verglichen.

Bis im Jahr 2037 wird das Bildungsniveau 
der Schweizer Bevölkerung weiter stei­
gen. Bereits im kommenden Jahr wird es 
voraussichtlich mehr Personen im Alter 
von 25 bis 64 Jahren geben, die über ei­
nen höchsten Bildungsabschluss auf ter­
tiärer Stufe verfügen, als Personen mit ei­
nem Abschluss auf Sekundarstufe II (z.B. 
Berufslehre oder gymnasiale Maturität). 

Quelle: BFS

Anzahl der 25- bis 64-jährigen Personen nach höchster 
abgeschlossener Ausbildung
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Nombre de personnes de 25 à 64 ans par plus haute formation achevée

Scénario de référence, en milliers de personnes
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Dabei ist zu beachten, dass unter tertiärer 
Bildung nicht nur Hochschulabschlüsse 
zu verstehen sind, sondern auch Diplome 
der höheren Berufsbildung. Es wird ge­
schätzt, dass die Anzahl der Personen mit 
einem Tertiärabschluss von knapp 2 Mil­
lionen im Jahr 2017 bis im Jahr 2037 auf 
rund 2,5 Millionen ansteigen wird (siehe 
Grafik). Gemäss Referenzszenario wird 
die Anzahl Personen mit einem Diplom 
auf Sekundarstufe II nur ganz leicht sin­
ken. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt 
damit zu begründen, dass immer mehr 
Personen nach einer Berufslehre eine ter­
tiäre Bildung anschliessen. Die Zahl der 
Personen ohne nachobligatorischen Ab­
schluss dürfte sich in den kommenden 20 
Jahren kaum mehr verringern.

Der häufigere Übergang zum Tertiärbe­
reich sowie die demografische Entwick­

lung haben zur Folge, dass die Gesamtzahl 
der Studierenden an Schweizer Hoch­
schulen in Zukunft weiter steigen wird. 
Aufgrund von geburtenstarken Jahrgän­
gen dürften die Studierendenzahlen vor 
allem ab dem Jahr 2025 deutlich wachsen. 
Insgesamt ist zwischen 2017 und 2037 mit 
einem Anstieg um 21% zu rechnen.

Bedarf an Hochqualifizierten nimmt zu
Die Analyse des Bundes zeigt auf, dass 
die erwartete Entwicklung der Nachfra­
ge des Arbeitsmarktes entspricht. In Bil­
dungsfeldern, in denen das Staatssekre­
tariat für Wirtschaft (SECO) im Jahr 2016 
einen überdurchschnittlichen Fachkräf­
tebedarf ermittelte, wird auch künftig 
eine überdurchschnittliche Zunahme der 
Anzahl ausgebildeter Personen erwartet. 
Der steigende Anteil von Personen mit 
Tertiärabschluss trägt dazu bei, den zu­

nehmenden Bedarf an hochqualifizierten 
Fachkräften zu decken.

Zu beachten ist, dass diese Ergebnisse 
auch den Beitrag der Migration berück­
sichtigen. Heute ist der Anteil der Fach­
kräfte aus dem Ausland in Berufsfeldern 
wie Verfahrenstechnik, Umweltschutz­
technologien, Informatik und Kommuni­
kationstechnologie sowie Gesundheit im 
Vergleich zu inländischen Abschlüssen 
relativ gross. Demnach wird die weitere 
Entwicklung der Migration das Gleichge­
wicht zwischen Angebot und Nachfrage 
in bestimmten Berufsfeldern mitprägen. 
Entscheidend wird sein, ob die Schweiz 
weiterhin hochqualifizierte Arbeitskräf­
te für Bereiche mit besonders hohem Be­
schäftigungsbedarf anziehen kann.

URG-Revision

Minderheit der WBK-S beantragt 
Zweitveröffentlichungsrecht 
In der Frühjahrssession berät der Stän­
derat die Revision des Urheberrechts­
gesetzes (URG). Der Gesetzesentwurf 
enthält unter anderem verschiedene An­
passungen, welche die Nutzung von wis­
senschaftlichen Informationen ver­
einfachen. In Ergänzung der bereits 
enthaltenen Elemente beantragt nun 
eine Minderheit der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur der 
kleinen Kammer (WBK-S) eine weitere 
Gesetzesanpassung im Zuge der URG-Re­
vision. Um den flächendeckenden freien 
Zugang zu wissenschaftlichen Publikati­
onen («Open Access») zu gewährleisten, 
soll mittels Anpassung des Obligationen­
rechts das Zweitveröffentlichungsrecht 
durchgesetzt werden. Mit dieser Ergän­
zung würde sichergestellt, dass mit öf­
fentlichen Mitteln finanzierte Werke von 

Forschenden nach der Ersterscheinung 
bei einem Verlag in jedem Fall ein zweites 
Mal veröffentlicht werden dürfen. Diese 
Zweitveröffentlichung ist im Internet für 
die Öffentlichkeit unentgeltlich einseh­
bar, allerdings erst nach Ablauf bestimm­
ter Sperrfristen. Der Minderheitsantrag 
der WBK-S sieht vor, dass wissenschaftli­
che Artikel spätestens sechs Monate nach 
Erscheinung in Zeitschriften auch unent­
geltlich zugänglich sind; bei Beiträgen in 
Sammelwerken oder Monografien soll die 
Sperrfrist zwölf Monate betragen.

Bessere Nutzbarkeit der Forschung
Die Schweizer Hochschulen und For­
schungsinstitutionen unterstützen diesen 
Minderheitsantrag. Freier Zugang zu For­
schungsliteratur gewinnt in der Wissen­
schaft zunehmend an Bedeutung. Die im 

Auftrag des Staatsekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) erar­
beitete nationale Open-Access-Strategie 
verfolgt das Ziel, bis im Jahr 2024 sämt­
liche mit öffentlichen Mitteln finanzierte 
wissenschaftliche Literatur frei zugäng­
lich zu machen. Heute bestehen in der 
Schweiz aber noch immer rechtliche Hür­
den, die eine flächendeckende Umsetzung 
von Open Access verhindern. Aktuell sind 
rund 30% aller Schweizer Forschungs­
publikationen frei zugänglich, die übrige 
wissenschaftliche Literatur ist nur gegen 
Gebühren einsehbar. Ein unabdingbares 
Zweitveröffentlichungsrecht könnte die 
Nutzbarkeit von Forschungsresultaten für 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie inner­
halb der Wissenschaft verbessern.
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Digitalisierung: WBK-N reicht 
zwei Motionen ein
Die Kommission für Wissenschaft, Bil­
dung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) 
befasste sich im Hinblick auf die BFI-
Botschaft 2021-2024 mit der digitalen 
Entwicklung in der Bildung. Sie reichte 
zwei Motionen ein: Zum einen beantragt 
die Mehrheit der WBK-N ein Impulspro­
gramm zur Verbreitung von innovati­
ven Digitalisierungsprojekten. Die zweite 
Kommissionsmotion fordert unabhän­
gig von der BFI-Botschaft die nötigen fi­
nanziellen Mittel für ein Digitalisierungs­
Impulsprogramm für Hochschulen, 
Berufs- und Weiterbildung.

Innosuisse koordiniert multi-
nationale Innovationsprogramme
Per Januar 2019 ist die Schweizeri­
sche Agentur für Innovationsförde­
rung Innosuisse für die innovationsna­
hen Partnerschaftsprogramme mit der 
EU (Eurostars-2, AAL, ECSEL) und die 
marktorientierte Forschungs- und Ent­
wicklungsinitiative EUREKA zustän­
dig. Ausserdem wurden die europäischen 
Netzwerke ERA-Nets bei Innosuisse ge­
bündelt. Innosuisse übernahm die Auf­
gaben vom Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation. Die Förderbe­
dingungen bleiben unverändert.

29 ERC Consolidator Grants gehen 
in die Schweiz 
Der Europäische Forschungsrat (ERC) ver­
gab im Jahr 2018 insgesamt 291 Consoli­
dator Grants an herausragende Forschen­
de, die in der Mitte ihrer Karriere stehen. 
29 Förderungen gehen in die Schweiz, die 
damit hinter Grossbritannien, Deutsch­
land und Frankreich Platz vier belegt. Die 
ETH Zürich erhält zehn Grants, fünf gehen 
an die Universität Zürich und je vier an 
die Universität Bern und an die ETH Lau­
sanne. Die Universitäten Basel und Genf 
konnten je zwei ERC Consolidator Grants 
gewinnen, je einer geht an die Universität 
Freiburg und an die Fachhochschule der 
italienischen Schweiz (SUPSI).

Der SNF vergibt 51 Eccellenza-
Beiträge 
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) 
unterstützt 51 vielversprechende Nach­
wuchsforschende, die sich auf dem Weg 
zu einer unbefristeten Professur befinden, 
mit Eccellenza-Beiträgen. Die Projekte 
werden während fünf Jahren mit durch­
schnittlich 1,6 Millionen Franken finan­
ziert. Die Geförderten sind an acht Schwei­
zer Universitäten und an den beiden ETH 
tätig; der Frauenanteil liegt bei 35%. Mit 
diesem neuen Förderinstrument erweitert 
der SNF die Unterstützung von hoch qua­
lifizierten Nachwuchsforschenden.

Teilrevision des ETH-Gesetzes
in Vernehmlassung 
Der Bundesrat schickte eine Teilrevisi­
on des Bundesgesetzes über die Eidge­
nössischen Technischen Hochschulen 
(ETH-Gesetz) in die Vernehmlassung. 
Die gesetzlichen Anpassungen betref­
fen die Themen Corporate-Governance, 
Personalrecht, Energieverkauf sowie die 
Umsetzung von Empfehlungen der Eid­
genössischen Finanzkontrolle. Die Ver­
nehmlassung endet am 8. März 2019.

Fritz Schiesser gibt das Präsidium 
des ETH-Rates ab
Fritz Schiesser wird das Präsidium des 
ETH-Rats per Ende April 2019 abgeben. 
Der promovierte Anwalt und Notar sowie 
ehemalige Ständerat aus dem Kanton Gla­
rus präsidiert den ETH-Rat seit 2008. Die 
Nachfolgeregelung wird im Rahmen eines 
standardisierten Verfahrens durchgeführt 
und mit der Wahl durch den Bundesrat 
abgeschlossen.

Die PH Freiburg hat eine 
neue Rektorin 
Katharina Mertens Fleury übernahm die 
Leitung der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. Der Freiburger Staatsrat wählte 
die neue Rektorin auf Antrag der Direk­
tion für Erziehung, Kultur und Sport und 
der Kommission der PH. Die habilitierte 
Germanistin trat die Nachfolge von Pas­
cale Marro per 1. Februar 2019 an.

Neues Gesetz für internationale 
Bildungszusammenarbeit
Der Bundesrat passt die gesetzliche 
Grundlage für die Regelung der inter­
nationalen Zusammenarbeit und Mobi­
lität in der Bildung an. Er eröffnet dazu 
eine Vernehmlassung. Die aktuelle Ge­
setzesgrundlage fokussiert stark auf die 
Schweizer Beteiligung an den europäi­
schen Bildungsprogrammen. Die seit 2014 
praktizierte Umsetzung eigener Program­
me zur Förderung der Bildungsmobilität 
ist im Gesetz hingegen nicht gleichwertig 
verankert. Mit der Totalrevision soll stra­
tegischer Handlungsspielraum geschaf­
fen werden, um bestehende Förderinstru­
mente zu flexibilisieren.  

Bernhard Ehrenzeller wird 
im Jahr 2020 Rektor der HSG
Bernhard Ehrenzeller wird neuer Rektor 
der Universität St. Gallen (HSG). Die Re­
gierung des Kantons St. Gallen bestätigte 
die entsprechende Wahl durch den Senat 
und den Universitätsrat. Bernhard Ehren­
zeller ist Ordinarius für öffentliches Recht 
an der HSG. Er wird die Nachfolge des 
amtierenden Rektors Thomas Bieger per  
1. Februar 2020 antreten.

in kürze
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